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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Energiewende in unserem Land entwickelt sich mehr und mehr zu einer zentralen Aufgabe in unseren Ge-
meinden. Klimaschutz und Energieeffizienz sind schon länger ein Thema in Mönchweiler, dass wir noch be-
wusster angehen müssen. Es betrifft sehr stark das Energiemanagement in öffentlichen Gebäuden, die Ener-
gieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung, Mobilitätskonzepte, Fernwärmenetze und Photovoltaikanlagen auf 
öffentlichen Gebäuden oder in der Fläche. Mit dem Krieg in der Ukraine kommt auch noch die Abhängigkeit 
von Öl- und Gaskonzernen dazu, das sich in finanzieller Hinsicht sehr stark auf die privaten Haushalte auswirkt.

Zum einen verläuft in der Gemeinde ein großes Gasnetz, eine Fernwärmeleitung über ein Blockkraftheizwerk. 
Außerdem betreiben viele Private noch eine Ölheizung und die Stromkosten werden durch die Energieversorger 
auch stetig nach oben angepasst.

Hier stellt sich die Frage, was können wir als Gemeinde tun und welche Möglichkeiten gibt es für private Haus-
halte. Die Eigenstromerzeugung mit Photovoltaik auf Wohngebäuden bietet hier sicher neue Chancen, die wir 
mit unserem Energieversorger, den Stadtwerken VS, im Rahmen einer Infoveranstaltung vorstellen wollen.

Energie der Zukunft in Wohngebäuden, ich bin dabei! 
Welche aktuellen Trends, Vorschriften und Möglichkeiten gibt es bei der Energieversorgung?

Wärme, Strom und Mobilität sind Themen, die uns derzeit alle mehr denn je beschäftigen. Die Stadtwerke Vil-
lingen-Schwenningen GmbH (SVS), Ihr regionaler Energieversorger, lädt Sie ein, sich über verschiedene aktuelle 
Energiefragen zu informieren.
Von der Eigenstromerzeugung mit Photovoltaik, über Lademöglichkeiten für Elektroautos und moderne Wär-
mekonzepte bis zur klassischen Energieberatung bekommen Sie wertvolle Informationen. Gerne beantworten 
die Experten der SVS auch Ihre Fragen und stehen zum Austausch bereit.
Wann: Dienstag, 12. Juli, 19:00 Uhr
Wo: Bürgerzentrum Mönchweiler

Ihr 
Bürgermeister 
Rudolf Fluck  

 

 

 

Energie der Zukunft in Wohngebäuden 

Welche aktuellen Trends, Vorschriften und Möglichkeiten gibt es bei der Energieversorgung? 

Wärme, Strom und Mobilität sind Themen, die uns derzeit alle mehr denn je beschäftigen. Die Stadtwerke 
Villingen-Schwenningen GmbH (SVS), Ihr regionaler Energieversorger, lädt Sie ein, sich über verschiedene 
aktuelle Energiefragen zu informieren. 

Von der Eigenstromerzeugung mit Photovoltaik, über Lademöglichkeiten für Elektroautos und moderne 
Wärmekonzepte bis zur klassischen Energieberatung bekommen Sie wertvolle Informationen. Gerne 
beantworten die Experten der SVS auch Ihre Fragen und stehen zum Austausch bereit. 

Wann: Dienstag, 12. Juli, 19 Uhr 

Wo: Bürgerzentrum Mönchweiler 

Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH 
Pforzheimer Straße 1 
78048 Villingen-Schwenningen 
www.svs-energie.de 
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Wichtige Telefonnummern 

APOTHEKEN-NOTDIENST 
Notdienst am Samstag, 09.07.2022 
Vita Apotheke Villingen, Neuer Markt 1  07721 - 990770 
Notdienst am Sonntag, 10.07.2022 
Alleen Apotheke Schwenningen, 
Alleenstraße 29  07720 - 83250

ARZTPRAXEN 
Praxis Dr. Ilona Stromberger, Mühlenstr. 15 07721 - 7 28 44 
Praxis Dr. David Löttrich, 
Albert-Schweitzer-Str. 20 07721 - 9 16 67 66  

ZAHNARZTPRAXIS 
Gudrun Revellio, Albert-Schweitzer-Str. 9 0 7721/70848 

HALS-NASEN-OHREN-ÄRZTLICHER DIENST 
im Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen 
(1. OG Hauptgebäude): Samstag, Sonntag, Feiertag 
von 10.00 bis 20.00 Uhr (ohne Voranmeldung),  116117 

ALLGEMEINÄRZTLICHER DIENST 
im Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen: 
Montag - Donnerstag von 18.00 - 22.00 Uhr, 
Freitags von 16.00 bis 22.00 Uhr, 
Samstag, Sonntag, Feiertag von 8.00 bis 22.00 Uhr 
(ohne Voranmeldung),  116117 

KINDERÄRZTLICHER DIENST 
im Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen: 
Montag - Donnerstag von 19.00 - 21.00 Uhr, 
Freitag von 18.00 - 21.00 Uhr, Samstag, 
Sonntag, Feiertag von 9.00 bis 21.00 Uhr  116117 

EV. SOZIALSTATION
  07721/2060 590 

BERATUNGSSTELLE (BEKJ) 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder 
und Jugendliche mit Interdisziplinärer 
Frühförderstelle 07721-913 7676
beratungsstelle-bekj-vs@lrasbk.de
Herdstraße 4, 78050 Villingen-Schwenningen 

MALTESER-PFLEGEDIENST,
Klinikstrasse 3, 78052 Villingen-Schwenningen 
Beratung, Pflege und Betreuung – Hauswirtschaft, Hausnotruf 
In dringenden Notfällen führen 
wir einen Bereitschaftsdienst nach 17 Uhr 07721 9866-0 
Malteser Menüservice, 
Lantwattenstrasse 4/2, 78050Villingen-Schwenningen 
Tägl. warme Menüs zur Auswahl 07721 9170-30

AMBULANTER PFLEGEDIENST CASA VITALE
Albert Schweitzer Str. 11 
email: info@casavitale.care 
www.casavitale.care  07721 91 63 404

GEMEINSCHAFTSSCHULE MÖNCHWEILER 
Innerdorf 11 07721/64033-0

KINDERHAUS 
Leiterinnenbüro 07721/9163431 
Krippe 07721/9163413 
Kindergarten 07721/9163372

NOTRUFE 
Polizei 110 
Polizeirevier Villingen 6010 
Rettungsdienst 112 
Krankentransport 07721/19 222 
Stadtwerke, bei Störungen 
Tag und Nacht: 40 50 44 44 
Giftnotrufzentrale 0761/19240 

GEMEINDEVERWALTUNG MÖNCHWEILER 
Hindenburgstr. 42, 78087 Mönchweiler 
Telefon 07721/9480-0, Telefax 07721/9480-40 
info@moenchweiler.de www.moenchweiler.de   
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Erweiterte Öffnungszeiten im Bürgerbüro: 
Montag  14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mitwoch 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
Bürgermeister 
Rudolf Fluck 9480-10 
Vorzimmer des Bürgermeisters 
Beatrix Bayer 9480-11 
Hauptamt 
Sebastian Duffner 9480-14 
Claudia Eckert 9480-20 
Melde-/Pass-/Sozial- und Ordnungsamt 
Redaktion Mitteilungsblatt 
Arlene Müller 9480-21 
Stützpunkt „Generationenhilfe“ 
Bürgerzentrum, Schillerstr. 2/1 2065994 
Sprechzeiten:  Mo. - Do.08.30 - 12.00 Uhr 
Integrationsbeauftragte 
Badiaa Abdel Moumen  
Sprechzeiten:  Di. und Fr. 8.00 - 12.00 Uhr (im Bürgerzentrum)
Rechnungsamt 
Gebhard Flaig 9480-30 
Alexander Pfliegensdörfer 9480-32
Elke Noe 9480-31 
Gemeindekasse 
Franziska Faller 9480-33 
Bauamt 
Berthold Fischer 9480-35 
Sandra Armbruster 9480-36 
Nadine Kuschal  9480-36

ÖFFNUNGSZEITEN WERTSTOFFHOF  
Obere Mühlenstraße 
15. März bis 31. Oktober: 
Mittwoch:  17.00 Uhr - 19.00 Uhr 
Samstag:   09.00 Uhr - 13.00 Uhr 

IMPRESSUM
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Mönchweiler,  
Hindenburgstraße 42, 78087 Mönchweiler
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
Bürgermeister Rudolf Fluck oder Stellvertreter.
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Die Gemeindeverwaltung informiert!  
Grundsteuerreform 2025 
Welche Angaben benötige ich für die Grundsteuerre-
form, wo finde ich diese? 
Flurstücksnr.: Notarvertrag / BORIS-BW https://www.gut-
achterausschuesse-bw.de 
Grundstücksgröße: Notarvertrag / BORIS-BW 
Grundbuchblatt: Notarvertrag 
Miteigentümeranteil: Notarvertrag 
Bodenrichtwerte: siehe Tabelle anbei 
  
Ich habe keinen PC und kein Elsterzugang, was kann ich 
tun? 
Die Steuererklärung kann in Papierform erfolgen, wenn 
ein sogenannter Härtefall vorliegt. Die Formulare erhal-
ten Sie nur auf Antrag beim Finanzamt. 
Ein Antrag haben wir Ihnen hier zum Abtrennen beige-
fügt. Gerne können Sie diesen mit Ihren Daten an das Fi-
nanzamt Villingen-Schwenningen senden. 
  
Das Rechnungsamt bittet alle Bürger/innen ein Se-
pa-Mandat für die laufenden Abgaben einzureichen. 
Anbei erhalten Sie ein Sepa-Formular 

Vielen Dank! 
  

Rathaus - Infos

Erneute Finanzhilfe für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Ortsmitte“   

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen hat im Rahmen der Städtebauförderung rund 237 Millionen 
Euro bewilligt. Davon kommen rund 76 Millionen Euro vom Bund. Gefördert werden insgesamt 313 städtebauliche 
Erneuerungsmaßnahmen im Land. 
  
Die Sicherstellung von attraktiven und vitalen Innenstädten und Ortskernen stellt seit Beginn der Städtebauförde-
rung einen zentralen Förderschwerpunkt dar. Gerade im Zeitalter des digitalen Wandels und des Strukturwandels 
im Einzelhandel auch durch die Corona-Pandemie ist es umso wichtiger, die Zentren lebendig zu halten und zu 
revitalisieren. Dies steht deshalb bei zahlreichen Kommunen im Mittelpunkt, die im Rahmen des Programms 2022 
gefördert werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei der Erhalt und die Schaffung von Plätzen, die Aufwertung des 
öffentlichen Raums und des Wohnumfeldes sowie die Sicherung der Nahversorgung. 
  
Auch unsere Gemeinde erhält erneut eine Finanzhilfeerhöhung für das laufende städte-
bauliche Erneuerungsgebiet „Ortsmitte“ in Höhe von 600.000 €.  
  
Die Gemeinde bedankt sich recht herzlich bei Bund und Land für die erneute Finanzhilfe. 

Einladung
zur

11. Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der
Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen

am Donnerstag, den 14. Juli 2022
in der Neuen Tonhalle, Stadtbezirk Villingen, 

Bertholdstraße 7
Beginn: 16:00 Uhr

TAGESORDNUNG:
Öffentliche Sitzung:

 1. Bericht / Information der Verwaltung
 2. Beschlussvorlagen

Nr.: 1155  2.1   47. Änderung des Flächennutzungs-
Beratung  planes 2009 (FNP 2009)
   - Stadt Villingen-Schwenningen, 
  Stadtbezirk Pfaffenweiler, 
  Gewann „Spitalhöfe“ -
  •  Prüfung der eingegangenen Stellung-

nahmen aus der erneuten Offenlage
  • Feststellungsbeschluss

 3.  Anfragen der Mitglieder des Gemeinsa-
men Ausschuss

Villingen-Schwenningen, den 28. Juni 2022

Der Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses
Jürgen Roth, Oberbürgermeister
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Gemarkung Bodenrichtwert in €/m² Stichtag Bodenrichtwertzonenname

Mönchweiler 195 01.01.2022 Am Katzensteig

Mönchweiler 170 01.01.2022 Brunnenstraße

Mönchweiler 195 01.01.2022 Am Wiesenhof

Mönchweiler 170 01.01.2022 Eintrachtstraße

Mönchweiler 215 01.01.2022 Scheffelstraße, Stoffels Wiese

Mönchweiler 170 01.01.2022 Gartenstraße

Mönchweiler 195 01.01.2022 Pfarrer-Lotz-, Vogt-Flaig-Straße

Mönchweiler 170 01.01.2022 Innerdorf

Mönchweiler 165 01.01.2022 Mischgebiet (Betreutes Wohnen)

Mönchweiler 225 01.01.2022 Goethestraße, (HNr. 15, 17, 19, 21) 
u. Spitzäckerweg (HNr. 9,11,13,15) 
(ehem. Kindergartengelände)

Mönchweiler 195 01.01.2022 Chabeuil-, Schiller-, Goethe- (HNr. 
1-8), Fichtenstraße (ungerade HNr. 
1-15 u. östl. Teil), Spitzäckerweg

Mönchweiler 170 01.01.2022 Angelweg

Mönchweiler 170 01.01.2022 Am Löwenbächle

Mönchweiler 215 01.01.2022 Kälberwaid II.BA

Mönchweiler 75 01.01.2022 Bundesstraße-Schoren

Mönchweiler 100 01.01.2022 Fichten- (gerade HNr. u.westl. Teil ),  
Tannen-, Friedens- (ungerade Hnr. 
u. westl. Teil ), Bundes-, Obere 
Mühlenstraße

Mönchweiler 140 01.01.2022 Herd-, Mühlen-, Friedens- (gerade 
HNr. u. östl. Teil ), Gartenstraße

Mönchweiler 110 01.01.2022 Hindenburg-, Königsfelderstraße, 
Kronenweg

Mönchweiler 140 01.01.2022 Robert-Kratt-, Albert-Schweitzer-, 
Martin-Luther-, Hebel-, Friedhof-
straße, Fichtenstr. (ab HNr. 17 bis 
Ende östl. Teil)

Mönchweiler 80 01.01.2022 Gewerbegebiet Am Fohrenwald

Mönchweiler 80 01.01.2022 Kälberwaid (Einkaufsmarkt)

Mönchweiler 1,9 01.01.2022 Ackerland innerorts (Mühlenstra-
ße)

Mönchweiler 1,6 01.01.2022 Grünland innerorts (Mühlenstra-
ße)

Mönchweiler 11 01.01.2022 Sport- und Freizeitgelände Am Sta-
dionweg

Mönchweiler 15 01.01.2022 Wanne

Mönchweiler 9 01.01.2022 Friedhof Mönchweiler

Mönchweiler 10 01.01.2022 Kleingartenanlage Am Stadion
  

Die Tabelle wurde aus redaktionellen Gründen gekürzt. Die abschließenden Werte ergeben sich auf dem BORIS-BW. 
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Firmenlastschriftmandat  
 
Gemeinde Mönchweiler 
Hindenburgstraße 42 
78087 Mönchweiler 
 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE20ZZZ00000236386 
 
Mandatsreferenz (wird von der Gemeinde vergeben):____________________________ 
 
 
 
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die Gemeinde Mönchweiler, 
 

 einmalig eine Zahlung 
 

 wiederkehrende Zahlungen für 
 

 

von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Mönchweiler 
auf mein/unser Konto gezogene/n Lastschrift/en einzulösen. 
Hinweis: Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Zahlungspflichtiger: (Kontoinhaber) 
 
Name, Vorname: ____________________________________________________________  
 
Straße und Hausnummer: _____________________________________________________  
 
PLZ und Ort: _______________________________________________________________  
 
Kreditinstitut (Name): ________________________________________________________  
 
BIC: ______________________________________________________________________  
 
IBAN: DE __________________________________________________________________  
 
 
 
Ort, Datum _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________  
 
Unterschrift(en)  ____________________________________________________________  
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Absender:       Datum: _______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

An das 

Finanzamt Villingen-Schwenningen 

Weiherstr. 7 

78050 Villingen-Schwenningen 

 

 

Härtefallantrag Grundsteuerreform 

Aktenzeichen ________________________________________  

(aus dem Informationsschreiben) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Bitte übersenden Sie mir die Feststellungserklärung in Papierform, ich benötige 

insgesamt ___ Ausfertigung/-en. 

Begründung: 

Ich habe keinen Internetzugang oder Computer. Mir ist es daher nicht möglich 

die Erklärung elektronisch abzugeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

______________ , den _________ 

Ort         Datum 



Seite 8 Mönchweiler 07.07.2022

Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssit-
zung 30. Juni 2022   
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften Kälber-
waid III.BA:
•	 Billigung Bebauungsplanentwurf Kälberwaid III. BA
•	 Beschluss zur Durchführung der Offenlage nach § 3 (2) 

BauGB und der Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB

 
  
In der Gemeinde Mönchweiler besteht eine erhöhte 
Nachfrage an Wohnbauflächen, welche jedoch nicht ge-
deckt werden kann, da im Gemeindegebiet kaum noch 
freie Baugrundstücke vorhanden bzw. verfügbar sind. 
Daher plant die Gemeinde die Ausweisung neuer Wohn-
bauflächen, um dem aktuellen wie auch dem zu erwar-
tenden kommenden Bedarf zu entsprechen. Die unmit-
telbar an das Baugebiet „Kälberwaid, II. Bauabschnitt“ 
angrenzende Teilfläche des Flurstücks 296 stellt eine sehr 
gut geeignete Fläche dar, um eine geordnete städtebau-
liche Entwicklung im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB zu ge-
währleisten. 
  
Um dieses Potential zu nutzen, soll der Teilbereich des 
Flurstücks 296 als Wohnbaufläche „Kälberwaid, III. Bau-
abschnitt“ entwickelt werden. Andere potentielle Wohn-
bauflächen kommen insbesondere aufgrund mangelnder 
kurzfristiger Verfügbarkeit nicht in Frage. 
  
Dazu ist zunächst die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
erforderlich. Da die Fläche an den im Zusammenhang be-
bauten Ortsteil anschließt und die Ausweisung als Wohn-
baufläche geplant ist, kann der Bebauungsplan gemäß § 
13b BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt wer-
den. 
  
Mit der Entwicklung des Baugebietes „Kälberwaid – 
III. Bauabschnitt“ soll die Entwicklung der Gemeinde 
Mönchweiler als Wohnstandort gestärkt werden. Die 
vielen Wiesen- und Wälder in der direkten Umgebung 
sowie die Nähe nach Villingen-Schwenningen machen 
Mönchweiler zu einem attraktiven Wohnstandort. Das 
Potential, das die Gemeinde Mönchweiler als Wohn-
standort so attraktiv macht, soll bei den Planungen be-
rücksichtigt werden und im Gebiet spürbar sein. 
  
Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleit-
pläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städte-
bauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Um 
den Bedarf an zusätzlichem Wohnraum zu decken, beab-
sichtigt die Gemeinde Mönchweiler daher, im Zuge der 
Bauleitplanung weitere Wohnbauflächen auszuweisen 
und somit die Errichtung von Ein- bis Zweifamilienhäu-
sern sowie von Geschosswohnungsbau zu ermöglichen. 
Damit sollen in der Gemeinde eine Vielfalt verschiedener 
Wohnformen, Größenordnungen und Preisklassen gebo-
ten werden, um verschiedene Bedarfe der zukünftigen 
Bewohner und Bewohnerinnen gerecht zu werden. 

Der Bebauungsplan verfolgt dabei die nachstehenden all-
gemeinen Zielsetzungen und Grundzüge: 
 
•	 Nutzung von an bestehende Wohngebiete anknüpfen-

de Flächen im Sinne einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung,

•	 Schaffung von Wohnraum, insbesondere für Familien 
unter Berücksichtigung der angrenzenden Strukturen,

•	 Entwicklung ruhigen Wohnens mit Aufenthaltsqualität 
im öffentlichen Raum,

•	 Klimaangepasste städtebauliche Entwicklung,
•	 Orientierung der Bebauungstypologie an der Ortstypik.
 
  
Ziel und Zweck des Bebauungsplanes mit örtlichen Bau-
vorschriften „Kälberwaid – III. Bauabschnitt“ ist es somit, 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein neu-
es familienfreundliches Wohnquartier zu schaffen. Das 
Quartier soll verschiedene Wohnformen ermöglichen, 
eine hohe Aufenthaltsqualität aufweisen und angrenzen-
de Strukturen berücksichtigen. 
  
Zwischenzeitig wurde die Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Aus-
wirkungen der Planung gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB 
informiert. Die in diesem Zuge angegebenen Stellungnah-
men wurden dem Gemeinderat in der Sitzung vorgestellt. 
  
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Behandlung 
der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie die Billigung des Bebauungsplan-Ent-
wurfs. Ebenfalls wurde die Verwaltung einstimmig mit der 
Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB beauftragt. 
  
  
Bauantrag: Anbau einer Terrassenverglasung, Ein-
tracht-straße 9, Flst. Nr. 1079/7 
Das geplante Bauvorhaben liegt im Innenbereich und 
wird somit nach § 34 BauGB beurteilt. Das Bauvorhaben 
ist zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche die 
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umge-
bung einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
  
Durch	 den	 Gemeinderat	 erfolgte	 einstimmig	 das	 Einver-
nehmen	 zum	 Bauantrag:	 Anbau	 einer	 Terrassenvergla-
sung,	Eintrachtstraße	9,	Flst.	Nr.	1079/7. 
  
  
Bauvorbescheid: Errichtung eines dreiteiligen Funk-
schiebe-mastes, Waldstraße 4, Flst. Nr. 1206/21 
Das Bauvorhaben liegt im räumlichen Geltungsbereich 
des Bebauungsplans „Egert“ und wird somit nach § 30 
BauGB beurteilt. Der Bauherr beabsichtigt einen Funk-
mast mit max. 19 m Höhe für den Verein der Hobbyfun-
ker auf dem Baugrundstück zu errichten. 
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Durch	 den	 Gemeinderat	 erfolgte	 einstimmig	 das	 Einver-
nehmen	zum	Bauvorbescheid	Errichtung	eines	dreiteiligen	
Funkschiebemastes,	Waldstraße	4,	Flst.Nr.	1206/21.	Der	er-
forderlichen	Befreiung	wurde	einstimmig	zugestimmt.   
  
Kanalsanierung GE Egert 2022 - Vergabe Kanalsanie-
rungsarbeiten 
Die Kanalsanierungsarbeiten im GE Egert 2022 wurden 
öff entlich ausgeschrieben und in der Presse veröff ent-
licht. Zehn Firmen haben die Ausschreibungsunterlagen 
angefordert. Sechs Firmen haben ein Angebot abgege-
ben. Alle Angebote können gewertet werden. Submissi-
on der öff entlichen Ausschreibung war am 14.06.2022. 
Günsti gster Bieter ist die Firma Swietelsky-Faber GmbH 
mit einer Angebotssumme in Höhe von 98.092,87 € brut-
to. Die Kostenberechnung liegt bei 101.834,73 € brutt o. 
Fa. Swietelsky-Faber hat bereits 2021 und 2020 Kanalsa-
nierungsarbeiten im Gewerbegebiet Egert ohne Mängel 
für die Gemeinde ausgeführt. 
  
Der	Gemeinderat	hat	einstimmig	die	Firma	Swietelsky-Fa-
ber	GmbH	aus	 73061	 Ebersbach	mit	 der	 Kanalsanierung	
GE	 Egert	 2022	 mit	 einer	 Auftragssumme	 in	 Höhe	 von	
98.092,87	€	brutto	beauftragt. 
  
  
Verwendung Jahresgewinn Wasserversorgung 2021 
Der Bundesfi nanzhof hat mit Urteil vom 30.01.2018 
entschieden, dass Gemeinden bei ihren Regiebetrieben 
Rücklagen bilden dürfen. Nach dem BMF-Schreiben vom 
28.01.2019 ist jedoch Voraussetzung hierfür, dass an-
hand objekti ver Umstände nachvollzogen und überprüft  
werden kann, dass der handelsrechtliche Gewinn durch 
Stehenlassen dem Regiebetrieb als Eigenkapital zur Ver-
fügung stehen soll. Nach TZ 35 des o.a. BMF-Schreibens 
wird als ein solcher objekti ver Umstand insbesondere ein 
förmlicher Beschluss der zuständigen Gremien der Trä-
gerkörperschaft  anerkannt. 
  
Eine zulässige Rücklagenbildung liegt gemäß TZ 35 des 
o.a. BMF-Schreibens auch bei einer Mitt elreservierung 
für betriebliche Zwecke vor. 
  
Durch die Rücklagenbildung und die Verwendung der 
Rücklage für Zwecke des BgA Wasserversorgung kann der 
Anfall von Kapitalertragsteuer auf den Jahresgewinn des 
BgA Wasserversorgung vermieden werden. 
  
Ob tatsächlich ein Gewinn im Jahr 2021 entstanden ist, 
wird sich erst im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlus-
ses durch den Steuerberater ergeben. Der Beschluss wur-
de deshalb vorsorglich gefasst. 
  
Der	Gemeinderat	beschloss	einstimmig,	dass	der	handels-
rechtliche	 Jahresgewinn	 2021	 des	 Regiebetriebs	 Wasser-
versorgung	 der	 Allgemeinen	 Rücklage	 des	 Regiebetriebs	
Wasserversorgung	zugeführt	werden	und	so	dem	Betrieb	
durch	Stehenlassen	als	Eigenkapital	zur	Verfügung	stehen	
soll. 

Gemeinde Mönchweiler 

Öff entliche Bekanntmachung 
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschrift en „Käl-
berwaid – III. Bauabschnitt “ im Verfahren nach § 13b 
BauGB;  
Hier: Billigung des Entwurfs und  Beteiligung der Öff ent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
  
Der Gemeinderat der Gemeinde Mönchweiler hat am 
13.12.2018 in öff entlicher Sitzung den Aufstellungsbe-
schluss zum Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschrif-
ten „Kälberwaid – III. Bauabschnitt “ gefasst. Die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes erfolgt im Verfahren nach § 
13b BauGB. 
In der Zeit von 04.02.2019 – 08.03.2019 wurde die früh-
zeiti ge Unterrichtung der Öff entlichkeit durchgeführt. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Mönchweiler hat am 
30.06.2022 in öff entlicher Sitzung die im Rahmen der 
frühzeiti gen Unterrichtung eingegangen Stellungnahmen 
behandelt, den Entwurf des Bebauungsplanes mit örtli-
chen Bauvorschrift en „Kälberwaid – III. Bauabschnitt “ ge-
billigt und die Durchführung der Beteiligung der Öff ent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Dies wird 
hiermit öff entlich bekannt gemacht. 
Das Plangebiet liegt in südöstlicher Ausdehnung der Ge-
meinde Mönchweiler. Erreichbar ist das Plangebiet über 
die gleichnamige Straße „Kälberwaid“, einer an die über-
örtliche Erschließungsstraße „Hindenburgstraße“ (L181) 
angebundenen Anliegerstraße. Nördlich des Plangebiets 
befi ndet sich eine Wiese, welche teilweise als Streuobst-
wiese angelegt ist. Östlich und südlich grenzt das Plange-
biet an landwirtschaft lich genutzte Flächen. Westlich be-
fi ndet sich das Baugebiet „Kälberwaid II. BA“, bestehend 
aus Wohnbaufl ächen. Südwestlich angrenzend befi ndet 
sich das Mischgebiet „Kälberwaid I BA“ mit einem Le-
bensmitt eldiscounter. 
Die Größe des Geltungsbereichs umfasst ca. 2,7 ha. Kon-
kret umfasst der Geltungsbereich Teilbereiche der Flur-
stücke 296 und 289 sowie einen Teilbereich des Flurstücks 
295 (Wirtschaft sweg). 

Geltungsbereich	des	Bebauungsplanes mit	örtlichen	Bau-
vorschriften	 „Kälberwaid	 –	 III.	 Bauabschnitt“	 (ohne	Maß-
stab) 
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Ziel und Zweck der Bauleitplanung ist, die derzeiti gen und 
zukünft igen Bedarfe an Wohnbaufl ächen in der Gemein-
de Mönchweiler zu decken und ein familienfreundliches 
und klimaneutrales Wohngebiet zu entwickeln. 
Das Wohngebiet soll als ein ruhiges und ein sozial durch-
mischtes sowie ein klimaneutrales Wohngebiet entwickelt 
werden. Hierfür werden Bereiche mit Mehrfamilienhäu-
sern, Reihen- und Doppelhäusern als auch Einfamilien-
häuser entwickelt. Die Erschließung erfolgt durch die 
Erweiterung der Straße „Kälberwaid“ nach Osten. Nach 
Norden und Süden sind entlang zwei Sti chstraßen Wohn-
gruppen angeordnet. Die Wohngruppen besitzen Wohn-
höfe, indem auch ein nachbarschaft liches Miteinander 
möglich ist. Ein wichti ger Bestandteil der Planung ist der 
Anschluss des Plangebietes an das angrenzende Wohnge-
biet im Westen sowie die Nähe zum großfl ächigen Einzel-
handel in Südwesten. Die Einbindung in Natur und Land-
schaft  sowie die Erlebbarkeit der öff entlichen Räume sind 
weitere wichti ge Bestandteile der Planung. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvor-
schrift en liegt in der Zeit von 

Montag, den 18.07.2022 bis 
einschließlich Freitag, den 19.08.2022 

im Rathaus der Gemeinde Mönchweiler, Hindenburgstra-
ße 42, 78087 Mönchweiler, Zimmer 9, zu den üblichen 
Öff nungszeiten zu jedermanns Einsicht öff entlich aus. 
Dienststunden sind: Montag bis Freitag 8.30 Uhr – 12.00 
Uhr und Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
Gem. § 4a Abs. 4 BauGB sind die Unterlagen zum Bebau-
ungsplan mit örtlichen Bauvorschrift en zudem auf der 
Homepage der Gemeinde Mönchweiler, htt ps://moen-
chweiler.de/bekanntmachungen abru� ar sowie über das 
zentrale Internetportal des Landes (
Link – in BW: htt ps://www.uvp-verbund.de/) abru� ar. 

Der Entwurf zum Bebauungsplan mit örtlichen Bauvor-
schrift en „Kälberwaid – III. Bauabschnitt “ umfasst:

•	 Zeichnerischer Teil 
in	der	Fassung	vom	28.06.2022

•	 Textt eil, bestehend aus planungsrechtlichen Festset-
zungen, Hinweisen und örtlichen Bauvorschrift en 	
in	der	Fassung	vom	31.05.2022

•	 Begründung 
in	der	Fassung	vom	31.05.2022

•	 Artenschutzrechtliche Vorprüfung
in	der	Fassung	vom	13.03.2020

•	 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung
in	der	Fassung	vom	30.05.2022

•	 Natura 2000-Vorprüfung
in	der	Fassung	vom	13.03.2020

•	 Bodengutachten
in	der	Fassung	vom	30.08.2019

•	 Schalltechnisches Gutachten
in	der	Fassung	vom	23.05.2022

•	 Verkehrstechnische Untersuchung
in	der	Fassung	vom	24.05.2022

Bestandteil der Unterlagen sind darüber hinaus bereits vor-
liegende Stellungnahmen, welche im Rahmen der frühzeiti -
gen Unterrichtung eingingen. Die Stellungnahmen können 
in ihrem genauen Wortlaut der tabellarischen Zusammen-
stellung des Abwägungsmaterials entnommen werden. 
Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB 
wird im beschleunigten Verfahren von einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von einem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 2, 
welche Arten umweltbezogener Informati onen verfügbar 
sind, von der zusammenfassende Erklärung nach § 10a 
BauGB sowie von der Überwachung nach § 4c BauGB ab-
gesehen.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen 
gegenüber der Gemeinde Mönchweiler abgegeben wer-
den.
 
Anschrift  und Kontaktdaten lauten:
•	 Postalische Anschrift : Gemeinde Mönchweiler, Hinden-

burgstraße 42, 78087 Mönchweiler, Ortsbauamt, Hr. 
Fischer

•	 E-Mail: info@moenchweiler.de
•	 Fax: 07721 9480-40
•	 Mündliche Vorsprache / zur Niederschrift : Herr Fischer 

/ Ortsbauamt / Zimmer 7 / Tel: 07721 9480-35

Da das Ergebnis der Behandlung der Anregungen mit-
geteilt wird, ist die Angabe der An-schrift  des Verfassers 
zweckmäßig.
Gemäß § 4a Abs. 6 BauGB können nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichti gt bleiben.
 
Gemeinde Mönchweiler, den 05.07.2022  
   
Bürgermeister Fluck 
  
 

Parteien - Gruppierungen

CDU - GEMEINDEVERBAND  
MÖNCHWEILER

Einladung zur Mitgliederversammlung 
Wir laden alle Mitglieder und Freunde des CDU-Gemein-
deverbandes sowie Gemeinderäte, Pressevertreter und 
alle kommunalpoliti sch 
interessierten Bürger ganz herzlich ein zu unserer Mitglie-
derversammlung am
Freitag, den 18. Juli 2022 
 
um 20.00 Uhr im Wohnpark, Obergeschoss. 
Tagesordnung: 
 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 2. Bericht des Vorsitzenden 

Gemeinde Mönchweiler, den 05.07.2022  
   
Bürgermeister Fluck 
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 3. Bericht der Schatzmeisterin und der Kassenprüfer 
 4. Aussprache und Entlastung der Vorstandschaft 
 5. Wahlen 
 a. Vorsitzende(r) 
 b. stellv. Vorsitzende(r) 
 c. Schatzmeister(in) 
 d. Schriftführer(in) 
 e. Kassenprüfer(innen) 
 f. Beisitzer(innen) 
 6. Ehrungen 
 7. Ausblick und Aktivitäten 
 8. Aktuelles aus dem Gemeinderat 
 9. Verschiedenes 
  
Wir würden uns freuen Sie bei unserer Mitgliederver-
sammlung begrüßen zu dürfen. 

CDU-Gemeindeverband Mönchweiler 
Peter Kaiser, 1. Vorsitzender 
 
 

Kirchliche Nachrichten

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE 
MÖNCHWEILER / OBERESCHACH 

Pfarramt, Hindenburgstraße 23, 
Telefon: 71017 • Fax 962335  
E-Mail: moenchweiler@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.evangelisch-moenchweiler.de  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Montag 10:00 - 11:30 Uhr 
Mittwoch   17:00 - 18:00 Uhr 
Freitag 9:30 - 11:00 Uhr

„Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig 
zu machen, was verloren ist.“ Lukas 19, 10 

Samstag, 9.7. 
06:45 Uhr Jugendausflug - Treffpunkt - Arche 

Sonntag, 10.7. 
10 Uhr    Gottedienst - Antonuiskirche 
Montag, 11.7. 
18 Uhr    Singkreis Chorprobe - Arche 
19 Uhr  Friedensgebet - Antonuiskirche 
 
Dienstag, 12.7. 
15:30 Uhr   Krabbelgruppe - Arche 
   (Kinder bis 3 Jahre + Eltern)   

Diakoniesammlung vom 2.-10. Juli 2022 
Woche der Diakonie
Die Sammlung für die Woche der Diakonie findet in der 
Woche vom 2.-10. Juli 2022 statt.
Die Diakonie, der soziale Dienst der evangelischen Kirche, 
ist aktuell gefordert, aber auch besonders gefragt. Groß-
artiges wurde geleistet und wir haben erlebt, wie sich 
dranbleiben lohnt. 

Jeden Tag erleben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Diakonie in Baden, wie viele Menschen auf ihrem 
Weg ins Leben Begleitung brauchen.
Mit Ihrer Spende für die „Woche der Diakonie“ unterstüt-
zen Sie ganz konkrete Projekte in Baden, die vor Einsam-
keit schützen, aus Notlagen helfen und neue Perspekti-
ven bieten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 

 
KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE 
MÖNCHWEILER 

Katholische Kirchengemeinde An der Eschach 
Homepage: www.kath-andereschach.de  
Abonnieren Sie sich jetzt unseren Newsletter unter www.kath-andereschach.de. 
Sie erhalten dann 14tägig wichtige Infos aus unserer Seelsorgeeinheit und auch 
Gottesdienstzeiten direkt per Mail!    

Unsere Pfarrbüros: 
Gemeinsame Telefonnummer: 07725 9799060 
Gemeinsame E-Mailanschrift: 
pfarramt@kath-andereschach.de 

Öffnungszeiten der Pfarrbüros:  
Montag  von 10:00 bis 14:00 Uhr (Neuhausen) 
   von 15:00 bis 18:00 Uhr (Niedereschach) 
Dienstag von 07:00 bis 11:00 Uhr (Neuhausen) 
   von 15:00 bis 19:00 Uhr (Niedereschach) 
Mittwoch von 08:00 bis 12:00 Uhr (Niedereschach) 
Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr (Neuhausen) 
Freitag  von 08:00 bis 12:00 Uhr (Niedereschach   
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Unser Seelsorgeteam: 
Frederik Reith, Leitender Pfarrer  07725 9799066 
Stefan Fornal, Diakon   0172 1344521 
Christian Müller-Heidt, Diakon  0173 9243736 
Michael Käfer, Gemeindereferent 07725 9799064 
oder     01590 6389187 
Angela Fürderer, Pastoralassistentin 07725 9799061 
oder     0176 36393299 

E-Mail-Anschriften: 
vorname.nachname@kath-andereschach.de
 

Samstag, 09.07.2022   
10:30 Uhr Firmgottesdienst - Niedereschach 
18:00 Uhr Eucharistiefeier  - Fischbach 

Sonntag, 10.07.2022  
09:00 Uhr Eucharistiefeier - Mönchweiler 
10:30 Uhr Firmgottesdienst - Niedereschach 
16:00 Uhr Jugendgottesdienst - Niedereschach 
 

 
EVANGELISCH-FREIKIRCHLICHE 
GEMEINDE MÖNCHWEILER 

Kontakt:  
Gemeindehaus Am Weiherdamm 2 • Tel. Nr. 07721/ 62635  
oder Harry Blank, Gemeindepastor der EFG in Mönchweiler  
Tel. Nr. 07721/9166901 • pastorefgmoenchweiler@gmail.com  
www.efg-mw.de 

Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Mönchweiler

Unsere Termine: 

Sonntag, 10.07.2022 
10.00 Uhr Taufgottesdienst in der Alemannenhalle 
Mönchweiler, parallel MöweKids  
  
Mittwoch, 13.07.2022 
09.30 Uhr Krabbelgruppe 
17.00 Uhr Jungschar 
19.00 Uhr Tennykreis 
  
Donnerstag, 14.07.2022 
19.30 Gemeindegebet 
  
Freitag, 15.07.2022 
18.30 Uhr Jugendkreis „Connect“ 
  
Samstag, 16.07.2022 
19.30 Uhr Ladysnight (ab 16 Jahren) 
  

Zu allen Gemeindeveranstaltungen und Gruppen sind Be-
sucher und Gäste immer recht herzlich eingeladen. 

Wenn Sie Glaubens- oder Lebensfragen bewegen oder 
wenn Sie uns kennenlernen wollen, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit uns auf. 

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie. 

Vereinsnachrichten

FUSSBALL-CLUB MÖNCHWEILER

Schwarzwald Pokal vom 15.-17. Juli 
Im Rahmen unseres gemeinsamen Sportwochenendes 
mit der ESG Mönchweiler, richten wir vom 15.-17. Juli 
unseren traditionsreichen Schwarzwald Pokal aus. 

Freitag ab 18:30 Uhr: Gruppenspiele 
Samstag ab 13:30 Uhr: Finalspiele 
Sonntag ab 10:00 Uhr. Jugendturnier 

Live Musik am Samstag Abend ab 20 Uhr mit der Werner 
Müller Sattler-Combo.  
 
 
SCHWARZWALDVEREIN  
MÖNCHWEILER

Sonntag 10. Juli 2022 
Wanderung Jägerpfad 
Von der Wilhelmshöhe vorbei 
an der Grotte nach Oberprechtal. 
Ein sehr schöner Pfad mit viel 
Abwechslung. 
Um 16.28 Uhr fahren wir mit dem 
Bus zurück zur Wilhelmshöhe. 

Achtung!!! 
Änderung Treffpunkt: 
Ist um 11.00 Uhr am Vereinsheim 
!!!!Fahrkarte nicht vergessen!!!! 
Wanderstrecke sehr leicht: 10 km 
Wanderführerin Sieglinde Kurz 
Abschluß. Unterwegs

Stammtisch des Schwarzwaldvereins Mönchweiler 
In den Sommermonaten findet kein Stammtisch statt. 
Wir starten ab Oktober einen neuen Versuch. 
Der genaue Termin wird dann bekanntgegeben. 
Ich wünsche Euch allen einen schönen Sommer und freue 
mich, 
wenn wir uns im Herbst im Vereinsheim wiedersehen. 
Renate Faßbender, SWV Mönchweiler  

Regelmäßige Mittwochswanderung  
mit dem Schwarzwaldverein Ortsgruppe Mönchweiler  
unter dem Motto „ Sei aktiv und gehe mit“ 
Wanderführer Dietmar Eberhard überrascht immer wie-
der mit neuen interessanten Wegen 
Diese Wanderung findet jeden Mittwoch statt. 
Wir treffen uns immer um 14.00 Uhr an der Bushalte-
stelle Post/ Weiherdamm 
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Vormerkung 
Die Tour vom 17. Juli mit Erich Bösinger 
wird auf den 14. August verschoben 
  
  

 

Jeden Donnerstag  treffen wir uns zum Kartenspielen 
im Gasthaus Adler in Mönchweiler (Adlerstüble) 
Wir spielen von 14.30 bis 17.30 Uhr,  dabei kommt 
auch die Unterhaltung nicht zu kurz. 
Wir spielen Romme, Canasta, Skat, Skip - Bo  und 
vielleicht auch mal ein neues oder anderes Karten-
spiel. 

Wir freuen uns immer über neue MitspielerInnen, 
kommen Sie doch einfach mal vorbei. 
Antonia Nerlinger 
07721 504 7681 
antonia.nerlinger@gmail.com 

 
 
 
Spaß beim Handarbeiten  
Alle, die gerne in geselliger Runde stricken, häkeln und 
nähen möchten, sind herzlich eingeladen am Donners-
tag, den 14. Juli 2022, ab 14:00 Uhr in den Gemein-
schaftsraum im WOHN.PARK (Dachgeschoss)

Alle weiteren Termine finden 14-tägig in den geraden 
Kalenderwochen statt.
Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung 
und freue mich auf einen regen Erfahrungsaustausch.

Kontaktadresse: 
Frau Theresia Klug 
Festnetz: 07721-72036 
Mobil: 0157 822826865 
 
 

Fahrten zum Café 
Unser Bürgerbus kann sie abholen und wieder nach 
Hause bringen! 
Bitte melden sie sich dazu jeweils bis Donnerstag 11:30 
Uhr bei der Generationenhilfe telefonisch an. 
Telefon 07721-2065994 

Der Bürgerbus holt dann um ca. 14 Uhr alle nacheinander 
ab und bringt sie bis 17 Uhr wieder nach Hause. 
Freuen sie sich auf Kaffee oder Tee, selbst gebackene 
Kuchen, kalte Getränke und nettes Zusammensein ohne 
Preisschild. 
Jeden Freitagnachmittag im Bürgerzentrum: 

 
Über Spenden freuen wir uns. 

Bürgercafe am 3. Juni 22

Ende des redaktionellen Teils



LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

zutaten 
FÜR 8 STÜCK
Teig
225 g Mehl
100 g Zucker
1/2 Päckchen Backpulver
1/4 TL Salz
125 g Butter
1 Ei, verquirlt
2 EL Milch

Belag
2 EL Butter, fl üssig
1 EL Zitronensaft
4 EL Zucker
1/2 Päckchen Vanillezucker
1 1/2 EL Maisstärke
500 g frische versch. saisonale Beeren 
2 EL Mandelblättchen
Puderzucker zum Bestäuben

Zitronenmelissen-Sahne
1/2 l Sahne
50 g Zitronenmelisse
1 TL Puderzucker

Außerdem:
Backpapier für Boden
Butter für den Kuchenform-Rand
1 Kuchenform 26-28 cm Ø

Bunter Beeren-Kuchen 
mit Zitronenmelissen-Sahne

Zubereitung
Am Abend zuvor mit der Zitronenmelisse-Sahne beginnen 
- geht ganz einfach und schnell: Sahne und Melisse im Topf 
aufkochen und 5-10 Min köcheln lassen, dann Melissen-
blätter absieben. Sahne über Nacht kühl stellen. 
Für den Teig am Backtag das Mehl, Zucker, Backpulver und 
Salz mischen. Butter dazugeben, zu einer krümeligen Masse 
verreiben, eine Mulde formen. Ei und Milch hineingeben, 
zu einem Teig zusammenfügen, nicht kneten. In Folie gewi-
ckelt 30 Minuten kühl stellen.
Backofen auf 200 °C vorheizen
Aus Backpapier eine Rundung in der Größe des Kuchen-
form-Bodens ausschneiden. Teig auf wenig Mehl direkt auf 
der Backpapier-Rundung auswallen - so, dass der Teig über 
diese dann rundherum um ca.. 2 cm hinausragt. Teig samt 
Backpapier in die Kuchenform legen. Rand mit der Butter 
einfetten, Teig leicht andrücken. Teigboden mit einer Gabel 
einstechen. Nochmals 30 Minuten kühl stellen.
Für den Belag die Beeren in ein Sieb legen und in nicht allzu 
kaltes Wasser tauchen, abtropfen lassen. Die Butter, Zitro-
nensaft, Zucker, Vanillezucker und Maisstärke verrühren. 
Beeren sorgfältig daruntermischen. Auf dem Teigboden 
verteilen. Mandelblättchen darüberstreuen.
Auf der untersten Schiene des vorgeheizten Backofens 
bei 200 °C für 25-30 Minuten backen. Mit Puderzucker 
bestäuben. 
Die vorbereitete, gekühlte Zitronenmelissen-Sahne mit 1 
TL Puderzucker aufschlagen.
Der Beeren- Kuchen schmeckt lauwarm am besten, die 
Zitronenmelissen-Sahne dazureichen.

27
20

22

Tipps & Tricks
Ist eine Beere schimmelig, sollte man 

diese nicht essen und auch keinesfalls z. B. 

mit anderen Beeren zu Marmelade verarbeiten. 

Aus überreifen Früchtchen kann man leckere 

Smoothies oder Konfi türen machen. Beeren erst 

kurz vor dem Verzehr waschen. Und dann nur 

wenige Sekunden unter fl ießendes, kaltes Wasser 

halten, sonst gehen die wasserlöslichen Nährstof-

fe verloren. Es muss nicht immer nur Süßes von 

Beerentorte bis Beeren-Mousse sein: Aus 

Beeren lässt sich auch ein Chutney oder 

eine andere raffi nierte Beilage zu 

Fleischgerichten kreieren.



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

DHH / EFH
78567 Fridingen a. d. Donau

mit großem Garten + Fernblick, Sackgasse, Garage
160 m² Wfl., 433 m² Grdst.

Helga.frid@web.de

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11  Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de

THOMAS BICHLER

BODENSEEBERGE
Wanderungen und Anstiege auf die Berge rund um den Bodensee 
∙ 90 Wanderungen und Bergtouren zwischen Hegau, Linzgau, Bodensee, Ostschweiz, Bregenzerwald und Westallgäu
∙ Mit allen zerti� zierten Premiumwanderwegen am Bodensee
∙ Einteilung aller Touren in fünf Schwierigkeitsstufen
∙  Detaillierte Wegbeschreibungen mit Charakteristiken, Gehzeiten, Anforderungen, Einkehr- und 

Übernachtungsmöglichkeiten
∙ Informative Tourenkarten mit eingezeichneten Routen und Links zur Onlinedarstellung
∙ GPS-Daten zu allen Touren

ISBN 978-3-7977-0773-4  |  VK 28,00 €  |  Verlag Stadler
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SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch  
den Arzt oder den Rettungsdienst sein!



Suche Friseurin mit Freude am Beruf 
für baldmöglichst

10 bis 12 Stunden/Woche, 450,- €, 
geregelte Arbeitszeit

NICHT VERPASSEN! Unser Anzeigenannahmeschluss für diese Ausgabe: 

dienstags um 09:00 Uhr an anzeigen@primo-stockach.de


